
Verbindliche Anmeldung für die Ferienspiele der Gemeinde 
Mainhausen vom 16.07.- 20.07.2012 und 23.07. - 27.07.2012 

 

Vorname Kind Familienname 
 

Straße Geburtsdatum 

Vorname eines Erziehungsberechtigten Familienname eines Erziehungsberechtigten 

E-Mail: 
Mein Kind nimmt teil: 

16.07. - 20.07.2012 

23.07. - 27.07.2012 

 

Notfall- oder Handynummern 
Erziehungsberechtigt,  
Großeltern, etc.. 
 

1. Name: 
 

Tel. 
                  

2. Name: 
 

Tel. 

3. Name: Tel. 

4. Name: Tel. 

Vegetarier Kein Schweinefleisch Kein Rindfleisch 

Lebensmittelunverträglichkeit 

bekannte Allergien 

Besonderheiten  
(z.B. Herzfehler, Asthma, 
Kreislaufschwächen, ADHS, etc.) 

 

Folgende Spiele und Sportarten 
darf unser Kind nicht ausüben: 
(gesundheitliche Gründe?) 

 

Krankenkasse    Hausarzt 

 

Unser(e) Sohn/Tochter ist gegen Wundstarrkrampf 
(Tetanus) mit Tetanol geimpft. 

   
   Ja                                             Nein 

Folgende Personen sind berechtigt mein Kind 
abzuholen: 

1. Name: 
 

2. Name: 
 

Folgende Schule  
wird besucht: 
 

Klasse:  

Einverständniserklärung 

Wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter bei lebensgefährlichen Verletzungen/Erkrankungen 
während der Ferienspiele in ein Krankenhaus eingewiesen wird und dass der zuständige Arzt erforderlichenfalls 
eine Operation vornimmt. Wir nehmen von der Versicherung Kenntnis, dass sich der Arzt nach Möglichkeit vor 
einer Operation mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung setzen wird, um deren Einwilligung für den 
ärztlichen Eingriff zu erhalten. 

Erklärung Fahrradkinder OT/Mainflingen                                                                              

Als Erziehungsberechtigte erklären wir uns einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter  
den Hin-/Rückweg zu den Ferienspielen mit dem Fahrrad fahren darf.  
Voraussetzungen hierfür sind ein verkehrssicheres Fahrrad (nach der StVZO), die 
bestandene Radfahrausbildung und ein Fahrradhelm, der während der Fahrt getragen 
werden muss. Eine Kopie des „Fahrradpass zur Radfahrausbildung“ ist vorab einzureichen! 
Mit Ankunft am Fahrradtreffpunkt (ca.16:00 Uhr) obliegt es der Aufsicht der 
Erziehungsberechtigten, wie die Kinder den Heimweg antreten. Eine Aufsichtspflicht Seitens 
der Betreuer von den Ferienspielen der Gemeinde Mainhausen, sowie der Ferienspielleitung 
besteht dann nicht mehr! 

 
 
 
 Ja 
 
 Nein 

Erklärung Buskinder OT/Mainflingen 

Die Kinder, die mit dem Bus fahren, treffen sich ab 9:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Mainflingen. Am 
Ende eines Veranstaltungstages (16:00 Uhr) obliegt es der Aufsicht der Erziehungsberechtigten, wie die Kinder 
den Heimweg antreten. Eine Aufsichtspflicht Seitens der Betreuer von den Ferienspielen der Gemeinde 
Mainhausen, sowie der Ferienspielleitung besteht dann nicht mehr! 

Erklärung Kinder OT/Zellhausen 

Alle Kinder treffen sich um  9:00 Uhr am Startpunkt (wird im Infobrief bekannt gegeben).  

Ab 15:45 Uhr werden sie wieder dort von Ihnen abgeholt. Die Aufsichtspflicht der Ferienspiele der Gemeinde 
Mainhausen beginnt und endet am Startplatz. Am Ende eines Veranstaltungstages (16:00 Uhr) obliegt es der 
Aufsicht der Erziehungsberechtigten, wie die Kinder den Heimweg antreten. Eine Aufsichtspflicht Seitens der 
Betreuer von den Ferienspielen der Gemeinde Mainhausen, sowie der Ferienspielleitung besteht dann nicht 
mehr! 



                                                                                                                                                                                                                     

Mit der Teilnahmeerklärung nehmen wir zur Kenntnis, dass insgesamt max.120 Plätze für Kinder nur im 

Grundschulalter (1.- 4. Schuljahr beendet), besetzt werden können.  

Die Plätze werden in der Reihenfolge des Datumeingangs vergeben.  

Die Kosten betragen 45,00 € (ab dem 2. Kind 40,00 €) pro Woche. Die abgegebene Anmeldung garantiert noch 
nicht die Teilnahme. Die Teilnehmergebühr wird am 01.07.2012 abgebucht. 

Ob ihr Kind einen Teilnehmerplatz erhalten hat, wird Ihnen gesondert Anfang Juni mitgeteilt. 

Bei kurzfristiger (2 Wochen vor Freizeitbeginn) Abmeldung/Nichtteilnahme werden keine Erstattungen vor-
genommen. 

Wir versichern, dass unser Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die 
Freizeitleitung nicht haftet für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von 
selbständigen Unternehmungen der Kinder, die nicht von der Leitung der Ferienspiele angesetzt sind. Die 
Aufsichtspflicht der Ferienspiele der Gemeinde Mainhausen beginnt und endet am gemeinsamen Startplatz; dies 
gilt insbesondere auch, wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Freizeitveranstaltung ohne Erlaubnis verlässt. 
Ausnahmen bilden betreute Exkursionen der Gruppen (z. B. kleine Gruppenausflüge). 

Wir nehmen Kenntnis davon, dass Foto- und Videoaufnahmen während der Ferienspielzeit gemacht werden und 
sind damit einverstanden, dass diese auch veröffentlicht  werden. 

Ich melde mein Kind verbindlich an. 

Die Anmeldebedingungen habe ich sorgfältig gelesen. 

Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an. 

         Anmeldeschluss 16.04.2012!! 
_______________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Bitte zurück an:  
Gemeinde Mainhausen  
FB Jugend & Soziales 
Humboldtstr. 46  
63533 Mainhausen 

  
 

 
 
 
 
 
 

Einzugsermächtigung 
 

1. Ich ermächtige die Gemeinde Mainhausen widerruflich, die von mir zu entrichtende Ferienspielteilnehmer- 
    gebühr von meinem Konto einzuziehen. 
 

Vorname und Name 
(Kontoinhaber/ -in):   _______________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer: _______________________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:        _______________________________________________________________ 
 

Konto-Nummer  Bankleitzahl  

 

Bankbezeichnung  

Weitere Hinweise : 
1. Die Teilnahme am Einzugsverfahren durch Lastschriften ist freiwillig. 
2. Mir ist bekannt, dass mein Kreditinstitut durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen Zahlungsgrund (z. B. 

Grundsteuer, Gewerbesteuer) informiert wird.   
3. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es erforderlich, dass meine personenbezogenen Daten in 

Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden. 
4. Die Ermächtigung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.  
5. Ich werde sicherstellen, dass mein Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung aufweist; anderenfalls 

ist das kontoführende Kreditinstitut nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträgen zu entsprechen. Die entstehenden 
Rückbuchungsgebühren gehen zu meinen Lasten. 

6. Bei Veränderungen der Kontoverbindung werde ich die Gemeinde Mainhausen sofort informieren, damit 
Rückbuchungsgebühren vermieden werden. 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift zu 1. und 2., Kontoinhaber/-in 

 


